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BERICHT AN DEN KÖNIG


		Sire,


	in Ausführung von Artikel 2 § 1 Absatz 7 des Gesetzes vom 16. November 2015 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen im Bereich Soziales wird der Anwendungsbereich der Flexi-Job-Regelung ab dem 1. Juli 2024 auf den Sektor der Binnenschifffahrt ausgedehnt (siehe Artikel 3 und 4 des Königlichen Erlasses vom 20. Juni 2024 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 18. April 2024 zur Ausführung von Artikel 2 §§ 1 und 2 des Gesetzes vom 16. November 2015 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen im Bereich Soziales in Bezug auf den Anwendungsbereich von Flexi-Jobs).

	In Anwendung von Artikel 38 § 5/1 Absatz 1 des Einkommensteuergesetzbuches 1992 (nachstehend: EStGB 92) wird durch vorliegenden Erlass die Steuerbefreiung von Entlohnungen, die in Ausführung eines Flexi-Job-Arbeitsvertrags gezahlt oder zuerkannt werden (Artikel 38 § 1 Absatz 1 Nr. 29 des EStGB 92), auch auf Entlohnungen anwendbar gemacht, die Arbeitnehmern gezahlt oder zuerkannt werden, die in Ausführung eines Flexi-Job-Arbeitsvertrags in der Binnenschifffahrt tätig sind.

	Gemäß Artikel 38 § 5/1 Absatz 2 des EStGB 92 wird die Abgeordnetenkammer aufgefordert, vorliegenden Erlass zu bestätigen. Der Verweis auf Artikel 1/1 des Königlichen Erlasses vom 18. April 2024 zur Ausführung von Artikel 2 §§ 1 und 2 des Gesetzes vom 16. November 2015 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen im Bereich Soziales in Bezug auf den Anwendungsbereich von Flexi-Jobs ist dann grundsätzlich ein statischer Verweis. Jede weitere Ausdehnung des Anwendungsbereichs der Flexi-Job-Regelung durch eine Abänderung von vorerwähntem Artikel 1/1 wird daher auch eine Abänderung von Artikel 19/2 des KE/EStGB 92 erfordern, wenn die Steuerbefreiung auch auf diese weitere Ausdehnung anwendbar gemacht werden soll.

	Soweit, Sire, die Tragweite des Ihnen vorgelegten Erlasses.

	Ich habe die Ehre,


Sire,

der ehrerbietige und getreue Diener
Eurer Majestät zu sein.

Der Minister der Finanzen
V. VAN PETEGHEM

______
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			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Aufgrund des Einkommensteuergesetzbuches 1992, des Artikels 38 § 5/1 Absatz 1, eingefügt durch das Programmgesetz vom 22. Dezember 2023;

	Aufgrund des KE/EStGB 92;

	Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 27. April 2024;

	Aufgrund des Einverständnisses der Staatssekretärin für Haushalt vom 16. Mai 2024;

	Aufgrund der Auswirkungsanalyse beim Erlass von Vorschriften, die gemäß den Artikeln 6 und 7 des Gesetzes vom 15. Dezember 2013 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen in Sachen administrative Vereinfachung durchgeführt worden ist;

	Aufgrund des Antrags auf Begutachtung binnen einer Frist von dreißig Tagen, der in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat beim Staatsrat eingereicht worden ist;

	In der Erwägung, dass der Antrag auf Begutachtung am 29. Mai 2024 unter der Nummer 76.622/3 in die Liste der Gesetzgebungsabteilung des Staatsrates eingetragen worden ist;

	Aufgrund des Beschlusses der Gesetzgebungsabteilung vom 31. Mai 2024 in Anwendung von Artikel 84 § 5 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat, binnen der gesetzten Frist kein Gutachten abzugeben;

	Auf Vorschlag des Ministers der Finanzen und aufgrund der Stellungnahme der Minister, die im Rat darüber beraten haben,


		Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


	Artikel 1 - In Artikel 19/2 des KE/EStGB 92, eingefügt und abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 25. Juli 2024, werden die Wörter "der Artikel 2 und 2/1" durch die Wörter "der Artikel 1/1 bis 2/1" ersetzt.


	Art. 2 - Vorliegender Erlass wird wirksam mit 1. Juli 2024 und ist auf die ab demselben Datum gezahlten oder zuerkannten Entlohnungen anwendbar.


	Art. 3 - Der für Finanzen zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


	Gegeben zu Brüssel, den 25. Juli 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Finanzen
V. VAN PETEGHEM

